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Zentralstelle für Familienfragen Bern, im Mai 2003

Familienzulagen

Auswirkungen des Freizügigkeitsabkommens Schweiz – EG 
sowie des EFTA-Übereinkommens
Links zu den wichtigsten Informationen im Internet: Anhang 1
Liste der wichtigsten Formulare: Anhang 2

Vorbemerkungen

Aufgrund des Personenfreizügigkeitsabkommens und des EFTA-Übereinkommens kommen in 
der Schweiz die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 zur Anwendung. 
Sie enthalten neben allgemeinen Grundsätzen der zwischenstaatlichen Koordination, die für 
sämtliche Sozialversicherungen gelten, auch spezifische Regelungen für die Familienzulagen. 

Die Koordinationsbestimmungen des Personenfreizügigkeitsabkommens sind anwendbar auf 
Staatsangehörige der Schweiz und der EU-Mitgliedstaaten, für welche die schweizerischen 
Rechtsvorschriften und/oder die Rechtsvorschriften eines EU-Mitgliedstaates gelten oder gal-
ten. Das EFTA-Übereinkommen ist anwendbar auf Staatsangehörige der Schweiz, Islands,
Liechtensteins und Norwegens, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer dieser 
Staaten gelten oder galten. Sie sind nicht anwendbar auf andere Staatsangehörige, auch 
wenn diese im EU- bzw. EFTA-Raum arbeiten oder wohnen. Wenn im folgenden Text von 
„Ausland“ die Rede ist, so bezieht sich das ausschliesslich auf EU- und EFTA-Staaten.

Die Koordinationsbestimmungen haben keinen Einfluss auf die von den nationalen Gesetzge-
bungen vorgesehenen Leistungsarten und legen weder einen Leistungskatalog fest noch sagen 
sie, wer bezugsberechtigt ist. Die einzelnen Staaten bleiben somit bezüglich Art und Höhe der 
Leistungen, Berechtigtenkreis und Anspruchsbedingungen weiterhin frei.
Die Bestimmungen gelten für alle gesetzlichen Leistungen, die dem Unterhalt der Familienan-
gehörigen dienen, insbesondere für Kinder-, Ausbildungs- oder Haushaltungszulagen. Die Ge-
burts- und Adoptionszulagen sind jedoch ausgenommen.

Gleichbehandlungsprinzip
Staatsangehörige von EU-und EFTA-Staaten, die in der Schweiz Rechtsvorschriften des Bun-
des, der Kantone oder Gemeinden in Bezug auf Familienleistungen unterstehen, müssen auf 
Bundesebene gleich behandelt werden wie schweizerische Staatsangehörige, auf Kantonsebene 
wie Kantonsangehörige und auf Gemeindeebene wie Bürger der Gemeinde. 

Gebietsgleichstellung (Wegfall der Wohnortsklauseln) und Leistungsexport
Die Leistungen sind immer auch dann und in vollem Umfang auszurichten, wenn die berech-
tigte Person und / oder deren Familienangehörige im Ausland und nicht in der Schweiz woh-
nen. Anderslautende innerstaatliche Bestimmungen sind auf Schweizer, EU- und EFTA-
Staatsangehörige nicht mehr anwendbar.
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� An einen Arbeitnehmer, dessen Familie im Ausland wohnt, müssen Haushaltszulagen 
(nach FLG und nach kantonalen Regelungen) ausgerichtet werden. 

� Arbeitnehmer, deren Familienangehörige im Ausland wohnen, müssen so behandelt 
werden, wie wenn die Familienangehörigen in der Schweiz wohnen würden.

� Es dürfen keine Anpassungen an die Lebenshaltungskosten des Wohnsitzstaats vorge-
nommen werden. 

� Es dürfen für im Ausland lebende Kinder keine tieferen Altersgrenzen angewandt wer-
den.

Anspruchskonkurrenz und Differenzzahlung
Um festzustellen, ob eine Anspruchskonkurrenz besteht, ist in einem ersten Schritt zu ermitteln, 
ob die in der Schweiz erwerbstätige Person Anspruch auf Familienzulagen hat. In einem zwei-
ten Schritt muss geprüft werden, ob eine andere Person in einem EU- oder EFTA-Staat eben-
falls Anspruch auf Familienzulagen für dasselbe Kind hat.

Haben mehrere Personen (z.B. Mutter, Vater oder Stiefvater) in verschiedenen Staaten auf-
grund einer Erwerbstätigkeit Anspruch auf Familienzulagen für dasselbe Kind, so bestimmt 
Artikel 76 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, welcher Anspruch vorgeht oder – anders ge-
sagt – welcher Staat erstleistungspflichtig ist. Danach geht der Anspruch vor, der in demje-
nigen Staat besteht, in dem die Familienangehörigen wohnen. Der Anspruch im anderen 
Staat wird bis zur Höhe der im Wohnsitzstaat der Familienangehörigen geschuldeten Leistung 
ausgesetzt.
Sind die vom anderen Staat vorgesehenen Leistungen höher als diejenigen im Wohnsitzland der 
Angehörigen, muss der andere Staat eine Differenzzulage bezahlen. Gemäss Gemeinschafts-
recht muss ein solcher Differenzbetrag lediglich dann ausgerichtet werden, wenn beide An-
sprüche auf Erwerbstätigkeit beruhen. Im Ausland geleistete Differenzzahlungen – ob vom 
Gemeinschaftsrecht vorgeschrieben oder nicht - dürfen nicht vom schweizerischen An-
spruch abgezogen werden, wenn die Schweiz in erster Linie leistungspflichtig ist.

Beispiele
• Der Vater wohnt und arbeitet in der Schweiz, die Mutter wohnt mit den Kindern im 

Ausland und ist dort nicht erwerbstätig. Nur die Schweiz muss Familienzulagen bezah-
len. Ein allfälliger Differenzbetrag des andern Staates darf auf die schweizerische Leis-
tung nicht angerechnet werden. 

• Die Mutter arbeitet in der Schweiz, der Vater wohnt mit den Kindern im Ausland und 
ist dort erwerbstätig. Hier muss der Wohnsitzstaat der Kinder Familienzulagen bezah-
len. Sind die der Schweiz vorgesehenen Leistungen höher, muss die Schweiz der Mutter 
eine Differenzzulage bezahlen. 

• Die Mutter arbeitet als Grenzgängerin in der Schweiz, der Vater wohnt und arbeitet im 
Ausland, wo die Kinder wohnen. Er hat jedoch keinen Anspruch auf Familienzulagen, 
weil das Familieneinkommen die Einkommensgrenze gemäss ausländischer Gesetzge-
bung übersteigt. Hier besteht keine Anspruchskonkurrenz. Die Familienzulagen müssen 
der Mutter in der Schweiz ausgerichtet werden.

• Die Mutter arbeitet als Grenzgängerin in der Schweiz, der Vater wohnt im Ausland mit 
den Kindern und arbeitet dort nicht. Die Familienzulagen müssen der Mutter in der 
Schweiz ausgerichtet werden, der Vater erhält vom andern Staat eine Differenzzahlung, 
sofern die Ansätze im andern Staat höher sind als in der Schweiz (und der andere Staat 
Familienzulagen für Nichterwerbstätige vorsieht). Der Differenzbetrag des andern 
Staates darf auf die schweizerische Leistung nicht angerechnet werden.
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• Der Vater wohnt mit den Kindern in der Schweiz und ist selbständigerwerbend in einem 
Kanton, der keine Zulagen für Selbständigerwerbende kennt. Der Vater hat deshalb kei-
nen Anspruch. Die Mutter wohnt im Ausland und hat dort als Arbeitnehmerin einen 
Anspruch auf Familienzulagen. Die Familienzulagen müssen der Mutter im Ausland 
ausgerichtet werden. Auch hier besteht keine Anspruchskonkurrenz. 

• Der Vater wohnt und arbeitet im Ausland, die Mutter ist wieder verheiratet und wohnt 
mir ihrem Ehemann und mit den Kindern in der Schweiz. Sie ist nicht erwerbstätig, ihr 
Ehemann und Stiefvater der Kinder ist als Arbeitnehmer in der Schweiz tätig. Der An-
spruch des Stiefvaters in der Schweiz geht vor. Der leibliche Vater hat Anspruch auf 
eine Differenzzahlung vom ausländischen Staat, wenn die Ansätze dort höher sind als in 
der Schweiz. 

• Der Vater ist Angehöriger eines Nicht-EU- oder Nicht-EFTA-Mitgliedstaates und 
wohnt und arbeitet in der Schweiz. Die Mutter ist Portugiesin und wohnt und arbeitet in 
Portugal. Die Koordinationsregeln der EU (Anspruchskonkurrenz und Differenzzulage) 
sind auf einen allfälligen Anspruch des Vaters in der Schweiz nicht anwendbar. Nur das 
innerstaatliche Recht ist massgebend. Der Vater hat z.B. keinen Anspruch auf die Diffe-
renzzahlung.

• Der Vater ist Schweizer und wohnt und arbeitet in der Schweiz. Die Mutter ist Portugie-
sin und wohnt und arbeitet in Portugal. Die Kinder wohnen auch in Portugal. Der Vater 
hat Anspruch auf die Differenzzahlung.

Spezialfall:
Mehrere Ansprüche in verschiedenen Staaten, wobei keiner das Wohnland der Kinder ist, z.B. 
eine Familie wohnt in Frankreich, die Mutter arbeitet in Deutschland, der Vater arbeitet in der 
Schweiz. Dieser Fall richtet sich nach Artikel 10 der VO (EWG) Nr. 574/72; Vorschriften für 
das Zusammentreffen von Ansprüchen auf Familienleistungen oder -beihilfen für Arbeitnehmer
und Selbständige:
„(3) Werden nach Artikel 73 und/oder 74 der Verordnung (1408/71) Familienleistungen für ein und denselben 
Zeitraum für ein und denselben Familienangehörigen von zwei Mitgliedstaaten geschuldet, so zahlt der zuständige 
Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften den höheren Leistungsbetrag vorsehen, diesen ganzen Betrag 
aus, der ihm dann von dem zuständigen Träger des anderen Mitgliedstaats zur Hälfte zu erstatten ist, wobei der 
nach den Rechtsvorschriften des letzteren Mitgliedstaats vorgesehene Leistungssatz die obere Grenze bildet.“
Hier wird analog zu den in Art. 76 VO 1408/71 vorgesehenen Fällen vorgegangen, in denen im 
Wohnland der Familie Anspruch auf Familienzulagen aufgrund einer Erwerbstätigkeit besteht. 
Die zuständigen Versicherungsträger der beteiligten Staaten (in der Schweiz allenfalls der Ar-
beitgeber) tauschen Informationen über die nach ihren Rechtvorschriften vorgesehenen Leis-
tungen aus. Derjenige Staat, dessen Rechtsvorschriften den höheren Leistungsbetrag vorsehen, 
zahlt darauf den ganzen Betrag und verlangt vom anderen Mitgliedstaat die Erstattung der 
Hälfte. Der zu erstattende Betrag darf jedoch nicht die nach dem Recht des rückvergütenden 
Staates vorgesehene Leistung übersteigen. 

Durchführung der zwischenstaatlichen Koordination 

Verschiedene EU-Standardformulare wurden geschaffen, um die Auskunftserteilung und den 
Datenaustausch zu erleichtern. Die zwischen der Schweiz und der EU bzw. EFTA anwendba-
ren Formulare sind auf Internet abrufbar. Es handelt sich um provisorisch anwendbare Formu-
lare, da noch keine definitiven, von den Vertragsparteien offiziell gutgeheissenen Formulare 
vorliegen. Die häufigsten Fälle betreffen die Abklärung, ob eine Person Anspruch auf Fami-
lienzulagen hat, und die Bemessung der Differenzzahlungen.
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Kantonale Verbindungsstellen
Sie erteilen Auskünfte oder leiten Auskunftsersuchen weiter (beispielsweise Anfragen betref-
fend Nachweise für Berufsausbildung, Informationen über Leistungsansprüche im jeweiligen 
Kanton).

Abklärung einer ausländischen Durchführungsstelle bezüglich Anspruch und gegebenen-
falls Betrag der Familienzulagen in der Schweiz
Die Abklärung, ob die zuständige Familienausgleichskasse ihre Leistung wegen einer im 
Wohnland der Familienangehörigen durch eine andere Person (z.B. Ehegatte) ausgeübten Er-
werbstätigkeit suspendieren kann und welcher Differenzbetrag allenfalls zu zahlen ist, wird mit 
dem EU-Standardformular E 411 durchgeführt. Teil A des Formulars wird durch den ausländi-
schen Versicherungsträger (z.B. Familienausgleichskasse) ausgefüllt und an den zuständigen 
Träger in der Schweiz (Familienausgleichskasse, Arbeitgeber) weitergeleitet. Dort wird der 
Teil B des Formulars ausgefüllt, und das Formular anschliessend an den ausländischen Ver-
sicherungsträger zurückgeschickt. Kennt die ausländische Kasse den in der Schweiz zuständi-
gen Versicherungsträger nicht, richtet sie das Formular in der Regel an das Bundesamt für So-
zialversicherung, welches es an den zuständigen Träger weiterleitet.

Abklärung einer  schweizerischen Durchführungsstelle bezüglich Anspruch und gegebenen-
falls Betrag der Familienzulagen im Ausland
In diesem Fall wird Teil A des Formulars E 411 durch den schweizerischen Träger (z.B. Fami-
lienausgleichskasse) ausgefüllt und zur Weiterbearbeitung (Ausfüllen des Teils B) direkt an die 
Verbindungsstelle des betreffenden Staates weitergeleitet.

Direktauszahlung von Familienzulagen bzw. Differenzzahlungen ins Ausland 
Falls die anspruchsberechtigte Person die Familienzulagen bzw. Differenzzahlungen nicht für 
den Unterhalt seiner Angehörigen verwendet, kann die ermächtigte Stelle (z.B. die Familien-
ausgleichskasse im Ausland) ein Gesuch stellen, damit die Familienzulagen bzw. Differenz-
zahlungen direkt der Person ausbezahlt werden, welche im Wohnland für die Familienangehö-
rigen tatsächlich sorgt. Auch diese Person selber kann ein solches Gesuch einreichen. Es ist 
dann Sache des Arbeitgebers oder der Familienausgleichskasse, vom Anspruchsberechtigten 
Belege über die korrekte Weiterleitung der Familienzulagen bzw. Differenzzahlungen zu ver-
langen. Wird die Weiterleitung nicht belegt, müssen die Beträge direkt der Person ausbezahlt 
werden, welche für die Familienangehörigen sorgt.

Auszahlung der Differenzzahlungen, Umrechnungskurse

Die Auszahlung einer allfälligen Differenzzulage erfolgt, gleich wie die Familienzulagen, über 
den Arbeitgeber. Der durch die zuständige ausländische Stelle oder Behörde jeweils am Wohn-
sitz entrichtete genaue Betrag muss mittels offiziellem Zulagenentscheid bzw. mittels Formular 
E 411 nachgewiesen werden. Umgerechnet werden die Beträge nach den von der Verwaltungs-
kommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeit-
nehmer festgesetzten und im Amtsblatt der Europäischen Union publizierten Währungsum-
rechnungskursen. Diese Kurse können auf der Vollzugswebsite (Rubrik INT) des Bundesamtes 
für Sozialversicherung abgerufen werden.
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Rückforderungen von zu Unrecht bezogenen Leistungen /Zwischenstaatliche 
Verrechnung zwischen Versicherungsträgern zwecks Erstattung nicht geschuldeter 
Familienleistungen (Art. 10a, Bst. b VO (EWG) Nr. 574/72)

Hat ein Träger für eine erwerbstätige Person, die nacheinander den Rechtsvorschriften mehre-
rer Staaten unterlag, während eines Zeitraums Familienleistungen gewährt, in dem diese von 
einem anderen hätten gewährt werden müssen, so rechnen diese Träger wie folgt untereinander 
ab:

1) Forderung eines ausländischen Versicherungsträgers

Verlangt ein ausländischer Versicherungsträger die zwischenstaatliche Verrechnung gemäss
Art. 10a, Bst. b) VO (EWG) Nr. 574/72, so behält die schweizerische Familienausgleichskasse 
oder der Arbeitgeber den von der ausländischen Stelle zuviel bezahlten Betrag von den nach 
den kantonalen Rechtsvorschriften zu zahlenden Leistungen zurück und überweist ihn der aus-
ländischen Stelle. Die Familienausgleichskasse oder der Arbeitgeber behält den entsprechenden 
Betrag unter den Voraussetzungen zurück, die nach den kantonalen Rechtsvorschriften für ei-
nen solchen Ausgleich vorgesehen sind, als ob es sich um von ihnen selbst zuviel gezahlte Be-
träge handeln würde.

Kann der zuviel bezahlte Betrag nicht zurückbehalten bzw. auf anderem Weg wiedererlangt 
werden, so geht der zuviel bezahlte Betrag endgültig zu Lasten des ausländischen Trägers.
Die Verordnungen 1408/71 und 574/72 enthalten keine weitergehenden Rechtsgrundlagen, 
welche die Durchsetzung solcher ausländischer Forderungen ermöglichen würden.

Das Bundesamt für Sozialversicherung kann in diesen Fällen die Familienausgleichskassen,
den Arbeitgeber bzw. den Leistungsempfänger nur im Rahmen der gütlichen Eintreibung einla-
den, die zu Unrecht bezogenen Leistungen dem ausländischen Träger zurückzuzahlen.

2) Forderung eines schweizerischen Versicherungsträgers

Stellt eine schweizerische Familienausgleichskasse bzw. ein Arbeitgeber fest, dass sie ihre 
Leistungen zu Unrecht erbracht hat, so kann sie vom zuständigen ausländischen Versiche-
rungsträger oder allenfalls über die ausländische Verbindungsstelle die zwischenstaatliche Ver-
rechnung gemäss Art. 10a, Bst. b) VO (EWG) Nr. 574/72 verlangen. Zu diesem Zweck muss 
die zuständige schweizerische Familienausgleichskasse bzw. subsidiär der Arbeitgeber beim 
zuständigen ausländischen Versicherungsträger oder allenfalls bei der ausländischen Verbin-
dungsstelle einen entsprechenden Antrag um Vergütung des zuviel bezahlten Betrags einrei-
chen.

Die ausländischen Stellen rechnen direkt mit der schweizerischen Familienausgleichskasse 
oder dem Arbeitgeber in der Schweiz ab. Sie behalten zu diesem Zweck den von der schweize-
rischen Familienausgleichskasse bzw. dem Arbeitgeber zuviel bezahlten Betrag von den nach 
den ausländischen Rechtsvorschriften zu zahlenden Leistungen zurück und überweisen ihn der 
schweizerischen Familienausgleichskasse oder dem Arbeitgeber. 

Kann der zuviel bezahlte Betrag nicht zurückbehalten bzw. auf anderem Weg wiedererlangt 
werden, so geht der zuviel bezahlte Betrag endgültig zu Lasten des schweizerischen Trägers 
bzw. Arbeitgebers. Das Bundesamt für Sozialversicherung kann in diesen Fällen die ausländi-
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sche Stelle nur im Rahmen der Amtshilfe bitten, die gütliche Eintreibung zu Unrecht bezogener 
Leistungen zu veranlassen.
Die Verordnungen 1408/71 und 574/72 enthalten keine weitergehenden Rechtsgrundlagen, 
welche die Durchsetzung solcher schweizerischen Forderungen ermöglichen würden. 

Regelungen über Familienzulagen in den bilateralen Abkommen über Soziale Sicherheit 
bzw. im Rheinschifferabkommen

Die Regelungen über Familienzulagen in den Abkommen über Soziale Sicherheit mit EU-
Staaten gelten nicht mehr für Personen, die unter das Freizügigkeitsabkommen mit der EU 
fallen. Die Regelungen über Familienzulagen in den Abkommen über Soziale Sicherheit mit 
Norwegen, Island und Liechtenstein gelten ihrerseits nicht mehr für Personen, die unter das 
EFTA-Übereinkommen fallen. Soweit die betreffenden Vertragsbestimmungen aber für 
Staatsangehörige von Drittstaaten gelten, bleiben sie weiterhin anwendbar. Dies gilt 
insbesondere auch für das Abkommen mit Liechtenstein und die dort erfassten kantonalen 
Familienzulagenordnungen.
Die Bestimmungen im Rheinschifferabkommen bleiben weiterhin anwendbar, weil dieses Ab-
kommen durch das Freizügigkeitsabkommen mit der EU nicht ersetzt wird; das Rheinschiffer-
abkommen gilt auch für Arbeitnehmende aus Drittstaaten. 
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Anhang 1

Links

Einstiegsseite auf die Vollzugswebsite des BSV:
http://www.bsv-vollzug.ch

Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, s. dort insbesondere Kapitel 7, Familienleistungen, 
Verordnung (EWG) Nr. 574/72:
http://www.bsv-vollzug.ch/storage/documents/341/341_1_de.doc

Familienleistungen in den EU-Mitgliedstaaten:
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/missoc2001/missoc_206_de.htm

Adressen der Verbindungsstellen im Ausland:
http://www.bsv-vollzug.ch/storage/documents/609/609_1_de.doc

Adressen der Anlaufstellen in den Kantonen im Bereich Familienleistungen: 
http://www.bsv-vollzug.ch/storage/documents/448/448_1_de.doc

Formulare:
http://www.bsv-vollzug.ch
dort Rubrik INT, Formulare

Umrechnungskurse:
http://www.bsv-vollzug.ch , Rubrik INT, Mitteilungen
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Anhang 2

Folgende Formulare stehen zur Verfügung:

E 401 - „Familienstandsbescheinigung“
Das Formular dient wo nötig als Beilage zum Leistungsantrag.  Die Angaben sind in der 
Schweiz von der Gemeindeverwaltung (Einwohneramt/Zivilstandsamt) zu bestätigen.

E 402 -  „Bescheinigung über die Fortsetzung der Schul- oder Hochschulausbildung für die 
Gewährung von Familienleistungen“
Das Formular dient der Einholung von Bestätigungen bei den betreffenden Lehranstal-
ten.

E 403 – „Bescheinigung der betrieblichen und/oder beruflichen Ausbildung für die Ge-
währung von Familienleistungen“
Das Formular dient der Einholung von Bestätigungen bei einem Lehrbetrieb.

E 404 – „Ärztliche Bescheinigungen zur Gewährleistung von Familienleistungen“
Das Formular dient zur Einholung von Arztauskünften in Bezug auf Leistungen, bei de-
nen der Gesundheitszustand eine Rolle spielt. Da nur sehr wenige Kantone entspre-
chende Leistungen kennen, geht es hier vor allem um Einholung von Angaben zuhan-
den ausländischer Träger. 

E 405 -  „Bescheinigung über die Zusammenrechnung von Versicherungszeiten, Beschäfti-
gungszeiten und Zeiten einer selbständigen Tätigkeit oder im Falle aufeinander-
folgender Beschäftigungen in mehreren Mitgliedstaaten zwischen den in den 
Rechtsvorschriften dieser Staaten vorgesehenen Fälligkeitsdaten“
Dieses Formular ermöglicht die Abgrenzung der Anspruchskonkurrenz bei aufeinander-
folgenden Beschäftigungen und die allfällige Anrechnung von Versicherungszeiten an-
derer Staaten für die Eröffnung von Leistungsansprüchen.  Die Schweiz muss hier vor-
wiegend Auskünfte über die schweizerischen Beschäftigungszeiten erteilen. 

E 406 F- „Bescheinigung über nachgeburtliche ärztliche Untersuchungen“ 
Betrifft nur die Gewährung von französischen Familienzulagen. Die Schweiz hat hier 
nur Vermittlungsaufgaben.

E 407 – „Ärztliche Bescheinigung zur Gewährung einer besonderen Familienleistung oder
einer erhöhten Familienleistung für behinderte Kinder“
Da nur sehr wenige Kantone entsprechende Leistungen kennen, geht es hier vor allem 
um Einholung von Angaben zuhanden ausländischer Träger. 

E 411 – „Anfrage betreffend den Anspruch auf Familienleistungen (Kindergeld) in dem 
Mitgliedstaat, in dem die Familienangehörigen wohnen“ 
Wichtigstes Formular für die schweizerischen Familienausgleichskassen. Es dient zur 
Abklärung, ob die zuständige Familienausgleichskasse wegen einer im Wohnland der 
Familienangehörigen ausgeübten Erwerbstätigkeit ihre Leistungen suspendieren kann. 


